
 

 

 

Die preußischen Hirschfänger M/1865 bei den sächsischen Jäger-Bataillonen. 

Der nach dem verlorenen Krieg mit Preußen 1866 abgeschlossene Friedensvertrag 

sah für das sächsische Königreich den Eintritt in den Norddeutschen Bund 1 vor. 

Dessen Armee wurde nunmehr - als XII. Armeekorps unter preußischem Oberbefehl 

- in das Bundesheer eingegliedert. Wehrpflicht, Ersatz, Gliederung, Uniformierung, 

Bewaffnung und Ausbildung erfolgte von diesem Zeitpunkt an nach preußischem 

Vorbild und Reglement. Dadurch wurde auch die bisherige Jäger-Brigade im Dezem-

ber 1866 in das Schützen- (Füsilier) Regiment Nr. 108 und die Jäger-Bataillone Nr. 

12 und 13 umformiert.  

Zwischen 1867 und 1868 erfolgte dann auch bei den sächsischen Jägern 2 die Um-

bewaffnung: „Als Schußwaffe war für die Jäger die Zündnadel-Jägerbüchse M.65 mit 

aufsteckbarem Hirschfänger bestimmt. Da diese Büchsen jedoch nicht sogleich in 

ausreichender Zahl beschafft werden konnten, kamen für die ersten Monate Füsilier-

gewehre [M/1860] – zwischen Jägerbüchse und Infanterie-Gewehr stehend – wie 

solche das Schützen-Regiment erhielt, auch für die Jäger zur Ausgabe.“ In der Re-

gimentsgeschichte des 2. Jägerbataillons 3 wird die Umbewaffnung ebenfalls er-

wähnt: „Als Bewaffnung erhielten die Jäger-Bataillone die preussische Zündnadel-

büchse und den dazugehörigen Hirschfänger Model 1865.“ Eine lange Verwendung 

ist den Büchsen nicht beschieden. Bereits im Januar 1875 erfolgte nach beiden Re-

gimentsgeschichten die Umbewaffnung in das Modell 71. Diesmal wird v. Seydewitz 

präziser: „Die Hirschfänger des Mod. 65 wurden beibehalten und nur die Parierstan-

ge wurde dem neuen Lauf entsprechend ausgefüttert.“ Diese Hirschfänger 65/71 4,  5 

werden später durch Hirschfänger 71 ersetzt. Im Jahr 1886 wurden dann die Büch-

sen durch das Gewehr 71/84 ausgetauscht. Auch bei den Jäger-Bataillonen dürfte zu 
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diesem Zeitpunkt der Hirschfänger durch das Seitengewehr 71/84 11 ersetzt worden 

sein.  

Der hier beschriebene Hirschfänger entstammt einer Lieferung von Alexander Coppel 

Solingen und trägt auf der inneren Fehlschärfe und unter der vorderen Parierstange 

die preussische Abnahme mit FW (18)66 über Abnahmestempel. Interessant ist an 

der nicht ausgebuchsten Waffe vor allem der Truppenstempel "S I J B 3/63“ für das 

Sächsische 1. Jäger-Bataillon, 3. Kompagnie und Waffen-Nummer 63. Diese Art der 

Stempelung ist typisch für die Zeit zwischen 1866 und Anfang der 70er Jahre. Die 

Buchstaben orientieren sich bereits am preußischen Vorbild während die Kompag-

nie- und Waffennummer noch die frühere sächsische Form beinhaltet.  

Die preussische Modellbezeichnung wurde nach 1867 auch im Königreich Sachsen 

grundsätzlich beibehalten. Dies betraf sowohl Schuß- wie auch Blankwaffen. Weder 

der Hirschfänger M/65 noch das Füsilier-Seitengewehr M/60 wurden im dienstlichen 

Sprachgebrauch umbenannt. Allein Änderungen wie beispielsweise vom preußi-

schen Kavallerie-Säbel 52 zum sächsischen Kavallerie-Säbel 67 erhielten eine neue 

Bezeichnung!  

 

 

 



 

 

 


